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Problemstellen einen Lösungsansatz enthalten. Selbstverständlich wird der 
Umsetzungsprozess auch von uns beobachtet und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Ihnen 
auf entstehende Erfordernisse reagiert.

Für den Zeitraum bis zu Herstellung eines ungefährdeten Schulweges haben wir für alle 
Grundschulkinder des Neubaugebiets Osteranger, die die Grundschule am Schubinweg 
besuchen, die besondere Gefährlichkeit des Schulweges erklärt.

Daraus resultiert für diese Schulkinder ein Anspruch auf eine Schulbusbeförderung. 
Weitere Einzelheiten hierzu regelt das Referat für Bildung und Sport.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsgemäß erledigt.

gez.
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